
Versicherungsangebote der VdK Landesvertretung RLP durch die ERGO. 

 

Es werden den VdK Mitgliedern in letzter Zeit  immer wieder Versicherungsangebote über unseren 

Landesverband durch die ERGO vorgestellt. 

Da sich einige Mitglieder über die ungewollte Reklamezusendung ärgern, habe ich mir den rechtlich 

en Sachverhalt in der Hinsicht einmal angesehen, ob die VdK sowas im Rahmen der Satzung 

überhaupt darf. 

Fazit: Die unverbindliche, allgemeine Unterbreitung eines Angebotes (auch hinsichtlich Einhaltung 

und Umsetzung der DSGVO) für ein Versicherungsanbot der das Kerngeschäft des VdK betrifft, ist 

rechtlich zulässig. Dieses Vorgehen ist ausdrücklich über die Satzung legitimiert. 

Begründung: 

Nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 der Satzung ist Zweck des VdK auch die Mitglieder bzgl. Kranken-, Rechtschutz, 

Versorgungsversicherungen etc. zu beraten, um Ihnen diesbezüglich eine gute Leistungsauswahl zu 

ermöglichen. 

D.h. es ist eine von dessen Mitaufgaben, die Mitglieder in diesem Bereich zu beraten, was natürlich 

auch die Vorstellung entsprechend günstige Angebote beinhaltet. 

Das Vorgehen ist dann zulässig, wenn es sich um ein allgemeines Angebot des VdK handelt, dass 

nicht speziell auf „Jemand“ zugeschnitten ist. Denn dann ist davon auszugehen, dass die 

personenbezogenen Daten nicht weiter gegeben wurden (was unzulässig wäre, wenn die 

Einwilligung hierzu nicht erteilt ist). 

Meine Empfehlung: 

Wenn jemand entsprechende Angebote in Zukunft nicht mehr über die VdK will, kann das dem VdK 

mitgeteilt werden. 

Klaus Richtmann, Herdorf den 20.07.2018 

 

 

 

 

 

 

2Jemand“ zugeschnitten ist.  

  

 

 


